
 
 

§ 13 
Arten der Grabstätten 

(1) Die Grabstätten bleiben Eigentum des Friedhofseigentümers. An ihnen können 
Rechte nur nach dieser Satzung erworben werden. Die Größe der Gräber ergibt sich 
aus dem Belegungsplan. 
 
(2) Die Grabstätten werden unterschieden in 

a) Reihengrabstätten, 
b) Wahlgrabstätten, 
c) Urnenwahlgrabstätten, 
d) Urnenrasenreihengrabstätten 
e) Anonyme Urnenreihengrabstätten, 
f) Gemeinschaftsgräber 
g) Wahlgrabstätten in Grabkammersystem, 
h) Grüfte, 
i) Ehrengrabstätten. 

 
(3) Es besteht kein Anspruch auf Erwerb oder Wiedererwerb des Nutzungsrechtes an 
einer der Lage nach bestimmten Grabstätte oder auf Unveränderlichkeit der 
Umgebung. 
 
(4) Die Neuanlage von Grüften ist nicht zugelassen. 
 
 
 

§ 16 
Urnenbeisetzungen 

(1) Urnen dürfen beigesetzt werden in 
a) Wahlgrabstätten, bis zu 3 Stück, auch wenn bereits vorher eine 

Sargbestattung erfolgte, 
b) Urnenwahlgrabstätten,  
c) Urnenrasenreihengrabstätten, 
d) Anonymen Urnenreihengrabstätten, 
e) Reihengrabstätten, 
f) Gemeinschaftsgräbern 
g) Ehrengrabstätten. 

 
 
(2) Urnenwahlgrabstätten sind für Urnenbestattungen bestimmte Grabstätten, an 
denen auf Antrag ein Nutzungsrecht für die Dauer von 25 Jahren (Nutzungszeit) 
verliehen und deren Lage gleichzeitig im Benehmen mit dem Erwerber festgelegt 
wird. In einer Urnenwahlgrabstätte können 2 Urnen beigesetzt werden. 
Urnenwahlgrabstätten sind 1,00 m lang und  0,60m breit. 
 



(3) Urnen-Rasenreihengrabstätten werden der Reihe nach belegt und von der 
Friedhofsverwaltung gepflegt und angelegt. Der Grabstein bzw. die Liegeplatte, auf 
dem der Name sowie die Geburts- und Sterbedaten des Verstorbenen eingelassen 
werden, wird von der Friedhofsverwaltung beschafft. Grabschmuck darf nur an den 
dafür besonders ausgewiesenen Plätzen auf dem Grabfeld niedergelegt werden. 
Nach Ablauf der Ruhezeit werden die Grabstellen ohne vorherige öffentliche 
Bekanntgabe abgeräumt. Das Nutzungsrecht kann nicht verlängert werden. 

 
(4) Anonyme Urnenreihengrabstätten werden ausschließlich auf dem Friedhof 
Hennef (Sieg), Steinstraße, auf einer gesondert ausgewiesenen Rasenfläche zur 
Verfügung gestellt. Die Urnen werden in einer Tiefe von 0,80 m und in einem 
Abstand von 0,50 m beigesetzt. Die Rasenfläche wird von Bediensteten der Stadt 
gepflegt. Das Aufstellen von Grabmalen oder eine sonstige Kennzeichnung des 
Grabes, Blumenschmuck sowie das Verlegen von Einfassungen und Schrittplatten 
sind nicht gestattet; ebenso die Teilnahme von Angehörigen und Geistlichen an der 
Beisetzung.  
(5) Gemeinschaftsgräber sind eigens hierfür hergerichtete, mehrstellige Grabstellen 
für Urnenbestattungen, die als Gesamtanlage von der Friedhofsverwaltung gestaltet 
und unterhalten werden (Ruhegemeinschaften). Die Belegung erfolgt der Reihe 
nach. Das Nutzungsrecht wird jeweils für 1 Urne vergeben. Der vorzeitige Ankauf 
oder eine Verlängerung sind nicht möglich. Der Grabstein bzw. die Liegeplatte, auf 
dem der Name sowie die Geburts- und Sterbedaten des Verstorbenen eingelassen 
werden, wird von der Friedhofsverwaltung beschafft. Die Friedhofsverwaltung führt 
ein Verzeichnis von Grabstellen, in denen Beisetzungen in Form einer 
Ruhegemeinschaft möglich sind.  
(6) In Wahlgrabstätten für Erdbeisetzungen können zusätzlich bis zu 3 Urnen 
beigesetzt werden.  
 
(7) Soweit sich nicht aus der Friedhofssatzung etwas anderes ergibt, gelten die 
Vorschriften für die Reihengrabstätten und für die Wahlgrabstätten entsprechend 
auch für Urnengrabstätten bzw. die Beisetzung von Aschen in Wahlgrabstätten 
 
 


